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Tipps zum
Benutzen von

MindMaps

lesen

verstehen

vertiefen

Lehrbücher

Skripte und
Fälle von
Niederle

aus dem Gedächtnis
selber malen

vergleichen

alles vergessen?
dann nochmal!

in Ordner sammeln

regelmäßig
wiederholen

Kampf gegen Vergessen!

nach 1 Tag

nach 1 Woche

nach 1 Monat

vor Klausuren

ergänzen
Vorlesung

Gelesenes

Fälle, Klausuren
in Stichworten
als Erinnerung

auch ideal für:

Lerngruppe

Vorbereitung der Vorlesungen
schnellere Mitschrift

=  weniger Ablenkung Zuhören

schnelleres Lesen von
Lehrbüchern/Skripten

vertraute Struktur

vertrauter Inhalt
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Bildererläuterung - BT

Allg

~ = Analoge Anwendung

Entscheidungen/ Fälle

Theorie

Übersicht

Problem

Rechtsfolge

Begriffe & Def.

Voraussetzungen

Zeitpunkt

Rechtsgüterschutz

beachte in Prüfung

sonstiges

Qualifikation

Strafzumessung

Konkurrenzen

OTB

Kausalität

Unterlassen

Garantenstellung

T+T (TNT)

§25 II

§27

Vollendung

subj. TB

Vorsatz

Irrtum

Versuch

3. - Malkus-Pierenkemper - StrafR-BT2.mmap - 11.02.2009 - Mindjet



Strafrecht BT I I  -
Vermögensdelikte

Diebstahl

§ 242
5

Zueignungsabsicht 6

§ 243 schwerer Diebstahl
7

§ 244
8

Unterschlagung

9

Raub & Co.

§ 249 Raub 10

§ 250 schwerer Raub
11

§ 251 Raub mit Todesfolge
12

§ 252 Räuberischer Diebstahl

13

§§ 253, 255 Räuberische
Erpressung 14

§ 316a
Räuberischer
Angriff auf
Kraftfahrer 15

Betrug & Co.

§ 263 (16)

Täuschung17

Irrtum18

Vermögensverfügung19

Schaden20

Subj. TB21

Computerbetrug, § 263a
22

Probleme iRd § 263a23

§ 266b Missbrauch von Scheck-
und Kreditkarten24

Ausspähen von Daten,
§§ 202a-202c25

"Phishing"26

Erschleichen von Leistungen, § 265a
27

Untreue § 266

28

Anschlussdelikte

Begünstigung § 25729

Hehlerei § 25930
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§242 Diebstahl

obj. TB

Sache
fremd

beweglich

Wegnahme
Bruch fremden Gewahrsams

Begründung neuen Gewahrsams

subj. TB

Vorsatz

Zueignungsabsicht
Enteignung

Aneignung

Zeitpunkt der Wegnahme

Rwk/Schuld

Tatobjekt: fremde
bewegliche Sache

doppelte
Schutzrichtung Eigentum + Gewahrsam

"bestohlener Dieb"

Def.

Sache

nur körperliche
Gegenstände, §
90 BGB

evtl. Geringwertigkeit! ???

Aggregatzustand egal

Körperteile
Sachen? h.M. arg. kein Träger

Menschenwürde

Leiche =
Sache?

eA

(-)

Rückstand der Persönlichkeitsrechte des
Verstorbenen /= Sachqualität

h.M. arg. Verkehrsfähigkeit Ggstd. /=
Bestandteil des Sachbegriffs

unstreitig (+) bei: Anatomieleichen,
Skeletten, Blutspenden usw.

fremd

= wenigstens auch einem anderen als
dem Täter gehören

/=
Alleineigentum Täter

herrenlos, §§ 958 ff BGB zB Dereliktion

beweglich

Eigentum/
Besitz/
Gewahrsam

Herrschaftswille entscheidend

illegale Sachen
arg. formale Verkehrsfähigkeit

keine Genehmigung des
Gewahrsamsbruch möglich

Abgrenzung

Raub Gewalt

Unterschlagung keine Wegnahme

Betrug Weggabe

Pfandkehr nicht fremd

Tathandlung
Wegnahme

Gewahrsam

gelockerter
Begriff

Sachherrschaft
vom Herrschaftswillen getragen

tatsächlich

Verkehrsauffassung

sozial normative Zuordnung

auch potentieller Wille

Sonderfälle

genereller Wille

sämtliche
Gegenstände

Fundsachenfälle

Mitgewahrsam

Eheleute

LKW - Kontroll
Möglichkeit

Verwahrung
Gepäck + Garderobe

Abstellen auf
Verantwortlichkeit

/= Besitz

Besitzdiener hat Gewahrsam,
aber kein Besitz

Erbenbesitzer hat Besitz,
aber keinen Gewahrsam

hM: § 857 BGB
nicht übertragbar

Bruch

aufheben ohne oder gegen Willen

Einverständnis möglich

bei Diebesfalle (agent provocateur)

Abgrenzung Trickdiebstahl / Betrug

§ 242 (-), §§ 242, 22 (+)

evtl. Gewahrsamslockerung

Automaten

antizipiertes generelles
Einverständnis unter Bedingung:
ordnungsgemäße Bedienung

Falschbedienung
kein Einverständnis

§ 265a subsidiärarg. kein Lückenschluss nötig

Tanken

Einverständnis
Gewahrsamsübergang

kein
Eigentumswechsel

gesetzl. Miteigentum
durch Vermischung

§ 242 (-),
§ 246 (+)

§ 263
Betrug abhängig von Verfügung

meist versuchter Betrug

Begründung
neuen

keine Hindernisse Ausübung

Aprehensionstheorie

ergreifen &
festhalten

Abgrenzung Betrug

Subjektiver TB

allg. TB-Vorsatz

Paralellwertung
Laiensphäre

Zueignungsabsicht
erfolgskupiertes Delikt

weil Absicht ausreichend, Erfolg nicht nötig

Vorsatz RWK-Zueignung

Mittäterschaft
Zueignungsabsicht
nötig

Zurechnung
nur objektiv

Strafantrag

§ 247 Haus-/Familiendiebstahl

§ 248a geringwertige Sachen

gilt nur für § 242

nicht für §§ 244, 249h.M.
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Zueignungsabsicht

Drittzueignung

gab es vor Reform nicht

(-) nur abfinden

Gehilfe Diebstahls
mittelbarer Täterschaft

RWK Zueignung

Widerspruch Eigentumsordnung

fälliger einredefreier Anspruch

Geldaneignung?
h.M.

Gattungsschulden

jedoch mutmaßliche
Einwilligung

h.L. Wertsummentheorie

Vorsatz nötig

Intention RW
Zueignung

sich

Dritten

zum Zeitpunkt
Wegnahme

Enteigungskomponente

dauerhafte Verdrängung

unumgängliche
Ersatzbeschaffung
ausreichend

dolus eventualis

Abgrenzung
Gebrauchsanmaßung

Rückführungswille

je größer Chance...

Art Nutzung

Aneignungskomponente

dolus directus 1.Grades

wenigstens vorübergehend

Sachentziehung

Gegenstand
Zueignung

Substanztheorie
a.A.

Einverleibung der Sache selbst

Sachwerttheorie
a.A.

Einverleibung des verkörperten Wertes

Vereinigungstheorie

h.M.

Substanztheorie bei
wertlosen, Sachwerttheorie
bei werthaltigen Sachen

Dienstmützenfall

BGHSt 19, 387

e.A.: lucrum ex negotio cum re

auch Nutzung des Eigentums &
Täuschung des Eigentümers

§ 242 (+)

hM: lucrum ex re
Leugnung des Eigentumsrechts

§ 242 (-)

Hund-Finderfällenur §§263,
22, 23

Sparbuchfälle

qualifiziertes
Legitimationspapier

Wertentziehung

(+) §242

§263 mitbestrafte Nachtat

Buch durchlesen
und zurückbringen

Entwertung nach
Buchpreisbindung

h.M. (-)
arg.Bestimmheitsgrds.

PfandfälleSpezialleergut

Erwerber
Nutzungsberechtigter

nur Betrug

nur Rückkehr Gewahrsamssphäre

Standardleergut
Erwerber erlangt Eigentum

Pfand = Verkauf

Maestro Karte

(-) DiebstahlArg. Schlüssel

(-) UrkundenunterdrückungNachteil nicht Unterdrückung

(+) Datenveränderung

(-) Diebstahl Geld
arg.ordnungsgemäße Bedienung

(+) Computerbetrug
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§243 schwerer
Diebstahl

Rechtsnatur

aufgrund Bestimmtheitsgrds.

widerlegbare Vermutung

Indizwirkung

rechtsethische + psychologischer
Vergleichbarkeit

Strafzumessungsregel
keine
TBestände

arg. nur Indiz

Vorsatz nötig §15~

einzelne
Regelbsp.

Nr.1

Gebäude Unbefugte abhalten

umschlossener Raum dient betreten

einbrechen gewaltsames Öffnen

einsteigen nicht bestimmter Weg

falsch

bei Entwidmung

verlorene Schlüssel

Entwidmung bei
Anfertigung neuem

Nr.2

subsidiär ggü Nr.1

(-) Schlüssel stecken

(-) Sicherungsetikett

arg. werden erst nach
Gewahrsamsbruch wirksam

aber sonstiger Fall

Nr.3
auch Nebeneinnahmequelle

einige Dauer + Umfang

Nr.4-7

Versuch?

Versuchsbeginn: mit Wegnahme bei § 242

Diebstahl § 22, § 243 (+) (+)

Diebstahl
(+) §§ 243,
22

h.M.

Gesamtbewertung § 243

arg.
kein TB

Analogieverbot § 103 II GG

a.A.

Versuch möglich

arg.
typisierter Unrechtsgehalt

Umwandlung Qualis

Diebstahl § 22
§§ 243, 22

h.M. Gesamtbewertung § 243

Teilnahmestrafbarkeit

Grundsatz §§ 28, 29

nur quasi-Akzessorietät

bei Vorsatz auch Indizwirkung

Kenntnis ausreichend

Ausnahme gewerbsmäßig §28 II ~

Ausschluss
§243 II

geringwertige
Sachen

VerkehrswertVerkaufswert

50€

nicht Sachen
ohne Wert

z.B. Strafakten,
Personalausweis

unwiderlegliche
Gegenvermutung

nicht bei Nr.7

auch unbenannte Fälle

Vorsatz bzgl.
Geringwertigkeit?h.M.

Unterschied § 248

objektiv + subjektiv nötig

Irrtümer
unbeachtlich

Vorsatzwechsel

h.M.

Gesamtbewertung Tat

Aufrechterhaltung
Diebstahlsvorsatzes

auch bei Vorsatzverengung

Ausnahme
komplett neuer Vorsatz

Pralienenfall

Konkurrenzen

Konsumtion

mitbestrafte
Begleittat

§§ 303, 123

Ausnahme

dienen Begehung
weiterer Taten

benutzen wie
Eigentümer

Ausnahme
Verletzung Driterz.B. § 263

§§ 244,249 speziellerdann aufleben §§ 123, 303

Subsidiarität§ 246
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§244

Nr.1a

Begriff Waffe

technischen Sinn
Verursachung erheblicher Schäden

Trennung vom VerwaltungsR

Anlage 1 WaffG

geeignet erhebliche
Verletzungen

(-) ungeladene Waffen

(-) Scheinwaffen

gefährliches
Werkzeug

nicht mit § 224 identisch

restriktive Auslegung teleologische Reduktion

e.A.

abstrakt
objektiv

allg.
Lebenserfahrung

waffenähnlich

arg. Wortlaut

con Abgrenzungsschwierigkeit

a.A.

konkrete
Tatsituation

Zweckentfremdung
Missbrauch

a.A. Verwendungsvorbehalt nötig

h.M.

kombinierter
Begriff waffenähnlich

objektiv + Vorbehalt

Korrektur über "bei sich führen"

"bei sich führen"

räumlich
Griffnähe (+) Rucksack

jederzeit bedienen kann

zeitlich

Stadium Tat

h.M.

ein Tatzeitpunkt
ausreichend

z.B. Vorfinden Tatort

überschreiten Versuchsgrenze

Beendigungsstadium?

Rspr.
möglich

arg. Entkommen

h.L.

(-)

arg. Bestimmtheitsgrds.

Unterlaufen §252

Teilrücktritt
Qualifikation

Rspr. nur gesamte Tat möglich

a.A.
arg. Unrechtsreduzierung

Gedanke tätigen Reue

waffentragende Personen

e.A.
Reduktion §244

§248 nicht anwendbar

h.M.
§244 bleibt bestehen

Arg. Gefährlichkeit gleich

Nr.1b
Scheinwaffen

keine objektive
Gefährlichkeit nötig

Tauglichkeit Nötigungsmittel

Nr.2

Bandendiebstahl

mind. 3

3 Mitglieder

2 an der Tat

1 davon Täter

0 vor Ort

arg.erhöhte Gefährlichkeit des "Korpsgeist"

kein Bandenwille nötig

nur Wille zur
gemeinsamen
Begehung Straftaten

auch Gehilfen als
Bandenmitglied

Ausnahme:
völlig
untergeordnet

Tatbeitrag

Anstiftung + Beihilfe ausreichend

Wegnahme kann auch

Bandenfremde
erfolgen

Helferchenfall

Anwesenheit
Tatort nötig?

e.A.(+)

h.M.

(-)

Bandenchef

funktionaler Tatbeitrag

Strafbarkeit Teilnehmers
akzessorisch?

strafschärfend
i.S.d. §28 II?

a.A.
tatbezogenes Merkmal

arg.Strafzweck

h.M.
persönliches Merkmal

arg. Charakterisierung
der Beziehungen

§244aVerbrechen

Nr.3

Wohnungseinbruchsdiebstahl

wie §123

Schutzzweck: Sicherung der Privatsphäre
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Unterschlagung §246

Obj.

fremde bewegliche Sache

zueignen
sich

Dritten

RW Zueignung

Subj. Vorsatz

Tathandlung:
Zueignung

§242
Zueignungsabsicht nicht ausreichend

Vermögensverschiebungsdelikt

tatsächliche
Zueignung

Zueignungs-
begriff

Manifestationstheorie

wenn ein in Köln Lebender per Tel. seiner
Berlinerin ein münchner Fahrrad
schenkt...

gemäßigte
Manifestationstheorie

h.M.

arg. Ausuferung

Wegfall Gewahrsams-
erfordernis

auf Sache bezog.
Betätigung

bei nicht
Besitz

strenge
Manifestationstheorie

objektiver Betrachter denkt
Zueignungswille

Eintritt der Enteignung a.A.

veruntreuende
Unterschlagung
§246 II

Qualifikation

Sache anvertraut

überlassen
Maßgabe
verfahren

Interesse/Weisung
Eigentümer

Rückgabe

z.B. Miete

auch durch Nicht-Eigentümer

nicht unbedingt §266

Dieb/gesetzwidrige
Zwecke

h.M.
RW schadet nichtanvertraut (+)

a.A.

keine Schutz-
würdigkeit

arg. kein Vertrauensbruch

Doppelte
Zueignung

e.A.
Tatbestandslösung

Zueignung nach Betrug
ausgeschlossen

h.M.

Konkorrenzlösung

mitbestrafte Nachtat

Arg. §246 I S.2

Relevanz mehreren Beteiligten

Beziehung zu
anderen
Delikten

subsidiär zu
anderen
Delikten

auch wenn nicht
Zueignungsdelikte

zB Verhältnis Tötungsdelikte

h.M. (+)
arg. Art. 103 II GG

arg. Wortlaut

a.A. (-)
arg. Zweck

con. Zweck im StGB hinter Wortlaut

Veräußerung
anvertrauter Sachen§263 am Erwerber

kein Eigentumserwerb

evtl. Makeltheorie

§246 II

Verwendung
gestohlener Sachen

a.A. Konkurrenzlösung
mitbestrafte Nachtat

arg. Strafbarkeitslücken
Teilnehmer

h.M. Tatbestandslösung

arg. Ausnutzen der
Herrschaftsstellung

sonst niemals Verjährung

Konkurrenz
§266

Subsidiaritäts-
klausel §246 I

e.A.

nicht anwendbar

Idealkonkurrenz

Arg. unterschiedliche
Schutzrichtung

h.M.

§246 tritt zurück

wenn
Zueignungwillen
bei §266
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Raub §249

Kombinationsdelikt
Diebstahl

Nötigung

TB

obj.

Nötigungshandlung

Nötigungserfolg

Vermögensverfügung (str.)

Vermögensnachteil

subj.
Vorsatz

Bereicherungsabsicht

Rwk
Allg. Rfgründe

Verwerflichkeit der Nötigung, § 240 II

Schuld

Wegnahme

§255

bei Duldung
Wegnahme

h.L.

Exklusivität Wegnahme Gabe

§255 Selbstschädigung

nach inneren
Willensrichtung Opfers

äußeres Indiz

Rspr.

äußeres Bild Nehmen

jeder Raub auch §255

da keine
Verfügung nötig

§249 verdrängt §255
durch Spezialität

arg.

Wortlaut keine Verfügung nötig

con.
§263 auch kein Verfügung

Ähnlichkeit §263

Rechtspolitik

Privilegierung
Gebrauchsanmaßung

qualifiziertes
Nötigungsmittel

Gewalt

gegen Person

körperlich wirkender Zwang

Überwindung Widerstand dient
auch erwarteter

List & Schnelligkeit

mittelbare einwirkend?

möglich wenn gleiche Auswirkung

z.B. Unterzweig

fesseln, einsperren

Radfahrerfall

Handtaschenfall

auch vis compulsiva

mürbe machen

Drohung Pistole
Rspr. (+)

Lit. nur Drohung

Addresat

auch Dritte wenn durch ihn Verteidigung

(+) wenn Nahestehend

Arg. erst recht
schluss Drohung

Drohung

in Aussicht stellen...

Gefahr Leib Leben

gegenwärtig s. §34

Warnung Eintritt kein Einfluß

finale
Verknüpfung

Mittel dient Wegnahme

Anschein ausreichend

Nötigung Zweck Wegnahme

Zusammenhang nötig

Erfolg nicht nötig

z.B. Durchschauen Drohung

h.M.kein conditio sine qua non

Vorstellung ausreichend

subjektiv finales Kriteriumim obj.TB

bei Gelegenheit?

Ausnutzen
Lage?

Vergewaltigungsfall

h.M.(-)

h.M.

(-)

arg.
finale Struktur Raubes

Entsprechungsklausel

Ausnahme

fortwirkende
Fesselung

e.A.

Gewalt durch Unterlassen
Beseitigung Zustandes

genau differenzieren: was wann
weggenommen

subjektiver TB

TB-Vorsatz

Zueignungsabsichtsiehe §242

Zurechnung §25 nur objektive Beiträge

RWK Zueignung(-) bei Anspruch

Objektwechsel

engültige Aufgabe
Raubvorsatzes nötig

Teilnahme

sukzessive Beihilfe

Beihilfe + Begünstigung möglich

h.M.Abgrenzung nach Willen

a.A.
Arg. 257 III

Vorrang Beihilfe

e.A.
keine Beihilfe

Bestimmtheitsgrs.

Tatplanänderung
Ab/ Auf/ Umstiftungsiehe AT

Mittäterschaft

Zueignungsabsichtnur mit Täter

sukzessive
Mittäterschaft

Schwierigkeiten
Beendigungsphase

Rspr.
(+)

Kenntins Billigung
Geschehens

Einverständnis Gesamtplans

Gesamtzurechnung

Lit.

Ablehung durch THL

arg.

Bestraftung
nachträglichen Vorsatzes

Bestimmtheitsgrds.

Konkurrenzen

vorrangig §§242, 240

Ausnahme
WohnungseinbruchTateinheit möglich

Körperverletzung Idealkonkurrenz
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Schwerer Raub §250
§250 I

Nr.1a

Nr.1b

auch Scheinwaffen vglbare Bedrohung ausreichend

(-) Labello

arg. Täuschung im Vordergrund

§ 263 prüfen, hM (-)

arg. keine Extra
Täuschung, nur
Verstärkung der
Drohung

bedarf selbstständige Funktion

Nr.1c

gesundheitsgefährdender Raub

nicht Mittäter + Teilnehmer

konkrete Gefahr nötig

Nr.2

siehe §244

subjektiver TB

Vorsatz Qualifikationsmerkmale

Nr.1c auch Gefährdungsvorsatz

§250 II

Nr.1 Waffen + gef. Werkzeuge(+) Schreckschusspistolen

Nr.2 Bandenraub + Waffen

Nr.3a schwere Misshandlung

Nr.3b Todesgefahr

verwenden
nötig

nicht Einsatz

Drohung ausreichend

wenn keine
Gefährdung evt.
§250 III

Wahrnehmung
Opfers nötig

ungeladene
Waffe

Rspr. (-)

Lit.

Griffnähe der
Munition
entscheidend

wenn keine
Gefahr?

eA
restriktive
Auslegung

wegen
hoher
Strafe

h.M.
Einsatz ausreichend

arg. Umschlagen möglich

minder schwerer Fall §250 III
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Raub mit
Todesfolge §251

Eintritt
schweren
Folge

Tatbeteiligter
Tatopfer?

h.M.
(+) anderer Mensch

arg. Menschenwürde

Lit.
(-)

arg. hohe Strafe

Gefahr-
zusammenhang

Realisierung
spez. Gefahr

Ursachenzusammenhang
nicht ausreichend

e.A.
enge Auslegung

Verbindung Erfolges

a.A.
weite Auslegung

Verbindung Tathandlung

zeitliche
Grenzen

e.A.

enge Auslegung

vor Beendigung

Bestimmtheitsgebot

h.M.

weite Auslegung

Arg. Gesamtgeschehen

Arg. §252 nicht genug

kein Freischießen

arg.

hohe Strafe

restriktive Auslegung

Verbindung Straftaten

Leichtfertigkeit

subjektive Beziehung Folge

bei Scheitern §222

auch Vorsatz ok Tateinheit Mord

hoher Grad Fahrlässigkeit vgl. grobe Fahrlässigkeit

bes. Leichtsinn/ Gleichgültigkeit

Versuch

erfolgsqualifizierter
Versuch

Grunddelikt §22

nur wenn §22
Gefahr hat

Auslegung
Gesamtgeschehen

Versuch der Qualimöglich

Grunddelikt §22 §§251, 22möglich

Rücktritt
vom
EQV?h.M.

auch bei Eintritt
möglich

Rücktritt Grunddelikt

arg.Analogieverbot

Versuch in
Idealkonkurrenz
mit §222

Selbstschädigung/
Eingreifen Dritter

Rötzel- & Hochsitzfall

BGHSt, 31, 96;
BGH NJW
1971, 152

siehe AT

restriktive Auslegung

Konkurrenzen

§§249, 250 treten zurück

Verdrängung §222

§227 mitverwirklicht
& konsumiert

Verdrängung
§§223, 224

Idealkonkurrenz §§251, 211

Beteiligung

Zurechnungprüfung §29

Leichtfertigkeit nötig

wenn kein Exzess
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Räuberischer
Diebstahl §252

Vortat §§242, 249

Vollendung Vortat keine Beendigung!

frischer Tat betroffen

verüben

Gewalt

Drohung Gefahr
Leib/ Leben

siehe §249

Vorsatz
Beutesicherungsabsicht

Besitzerhaltungswille

"frische Tat
betroffen"

(-) bei beendeter Tat

räumlich & zeitlich

keine
Wahrnehmung
als Täter

h.M.
egal

objektive
Betrachtung

betreffen nicht
bemerken

arg. dient örtlicher
& zeitlicher
Eingrenzung

a.A. Analogieverbot

Versuch

strafbar wegen
Verweis §§249, 242

Teilnahme

Beteiligung Vortat nötig

DritteBeihilfe zu §252

nicht Drittzueignungsabsicht

Mitgewahrsam aber nur
Teilnehmer Haupttat

h.M.

Gehilfe
ausreichend

Lit.
(-)

arg.Wortlaut

Konkurrenzen

wenn vollendeter
Diebstahl

zurücktreten im Wege
Gesetzeseinheit

Versuch von §252Tateinheit mit Diebstahl

§§252, 250§244 tritt nicht zurück

Vortat Raub
§252 tritt hinter §249 zurück

Gedanke mitbestrafte Nachtat

Vorrang weitergehenden Strafe
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Erpressung &
räuberische

Erpressung, §§ 253,
255

obj. TB

Nötigungshandlung
Gewalt

Drohung mit empflindl. Übel

Nötigungserfolg dulden/handeln/unterlassen

Vermögensverfügung

Vermögensschaden

subj. TB
Vorsatz

Bereicherungsabsicht

Rwk
Allg. Rfgründe

Verwerflichkeit der Nötigung, § 253 II siehe § 240 I I

Schuld

Tathandlung
siehe Nötigung

Taterfolg
siehe Nötigung

Vermögensverfügung

Abgrenzungskriterium zum Raub bei räuberischer Erpressung

Rspr.

nicht nötig

arg.  Wortlaut

auch vis absoluta

wenn Vermögensverfügung (-) Raub lex specialis

Abgrenzung nach äußerlichem Geschehen
geben

nehmen

Lit.

Vermögensverfügung nötig

=  Exklusivitätsverhältnis
zwischen § 249 & § 253

arg.

Parallele zum Betrug

unterlaufen
Gebrauchsanmaßung, § 248

§ 223 ausreichend

Abstellen auf
Willensrichtung
Opfers

Mitwirkung erforderlich?

Rest Handlungsmöglichkeit?

äußere Anhaltspunkte

Streitentscheid
in Klausur?

nicht nötig bei
§ 249 (+ ), § 253 (-)

äußerlich Weggabe

nötig bei

fehlende
Diebstahlskomponente
iRd § 249

Opfer glaubt Widerstand
aussichtslos

Dreieckserpressung

Genötigter /=  Geschädigter

h.M.: Lagertheorie

a.A.: Näheverhältnis

subj. TB

dolus eventualis

Bereicherungsabsicht

siehe § 263

auch Stoffgleichheit nötig

entfällt bei fälligem
einredefreien Anspruch

Irrtum über
vermeintlichen
Anspruch

TBirrtum, § 16

nur Nötigungsstrafbarkeit

§ 255

§§ 250, 251"gleich einem Räuber"

Konkurrenzen

Abgrenzung zu
§ 239a im
2-Personen
Verhältnis

eA: Außenwirkung außerhalb
unmittelbaren
Gewaltverhältnisses =  § 239a

Lit: Konkurrenzlösung§§ 253, 255 spezieller

Rspr.: Ausnutzung
geschaffener Zwangslage für
zweiten Nötigungsakt =  § 239a

arg. Stabilisierung
der Bemächtigungs-
lage
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Räuberischer
Angriff Kraftfahrer

§316a

Zweck

Schutz damals geringen Verkehrs

§ aus
Nazizeit

Versuch & Rücktritt möglich

hohe Strafe --> restriktive Auslegung

geschütztes RG

Eigentum

Vermögen

Funktionfähigkeit Verkehrs

Führer KFZ

Fahrer & Mitfahrer Opfer

während Bewegungsphase

verkehrsbedingtes Halten

(-) Pause
machen

(+)
laufendem
Motor

restriktive
Auslegung

aufgrund
Bestimmtheitsgrds.

(-) Verlassen KFZ

Def. §248b IV

verüben
Angriffs

Angriff siehe §34

durch

Dritte

Mitfahrer

Fahrer

verüben

mehr als unternehmen

erst bei Ausführung

Erfolg nicht nötig

Vorverlagerung
Strafbarkeit

restriktive Ausleg.

jede feindselige
Einwirkung LLEF.
Opfers

Vollendung bei Ausübung

Ausnutzen
typischen
Gefahrlage

fließenden Verkehrs!

arg.

verminderte
Abwehrmöglichkeit

Indienststellen Vorhabens

enger
Zusammenhang

Ampelanhalten (+)

Warten
Fahrgäste (-)

angelegte
Handbremse

nach Beendigung Fahrt (-)

Versuch + Rücktritt
möglich

Rücktritt Ausnahme

EQ §316a III
siehe §251

minder schwerer
Fall §316a II

Rücktritt nur vom Raub

wenn Rücktritt nicht möglich

Konkurrenzen

Versuch
Bezugstat

Versuchstat wird konsumiert

§§250, 251 Idealkonkurrenz

Vollendung Bezugstat Idealkonkurrenz
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Betrug §263

TB

OTB

Täuschung Tatsachen

Irrtum

Vermögensverfügung

VS

Kausalität

STB

TB-Vorsatz

Bereicherungsabsicht

Stoffgleichheit

RWK

RWK + Schuld

§263 III
bes.schwerer Fall

Nr.2 h.M. 50.000€

große Zahl  größer 10

Quali §263 V

Täuschung
Tatsachen

Def.

Arten

ausdrücklich

konkludent

unterlassen

Irrtum

Vermögens-
verfügung

Handeln Dulden Unterlassen

VerfügungsbewusstseinSachbetrug

DiebstahlUnmittelbarkeit V-Minderung

Dreiecksbetrug
Diebstahl mittelbarer Täterschaft

ProzessbetrugSonderfall Dreieck

Vermögensminderung
Verfügungserfolg

Vermögens-
schaden

Berechnung

objektiv

Marktwert Leistung

Gefährdung als Schaden

Eingehungsbetrug

Anstellungsbetrug

fehlende Bonität

Prozessbetrug

gutgläubiger Erwerb

subjektiv
persönlicher Schadenseinschlag

bewusste SelbstschädigungSpenden, Betteln

sonst. Fallgruppen
Erfüllungsbetrug

Ausschreibungsbetrug
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Täuschung
Tatsachen

Täuschung

intellektuelle Einwirkung nötig

(-) bloßes Bereiten
Tatumstände
(ignorantia facti)

Vorstellungsbild anderen

Ziel Irreführung Tatsachen

kommunikative Beziehung

ausdrücklich
konkludent unterlassen

Tatsachen

vergangene, bestehende SV

objektiv bestimmt

Beweis zugänglich

(-) Werturteile

(-) künftiges

innere & äußere

Abgrenzung
Tatsachen
Werturteile

nachprüfbarer Kern

Werturteil wird
Tatsache

wenn bes. Fachkompetenz

auch wenn vorgetäuscht

Insertionsofferte

getürkte Rechnungen

auch erkennbares
Angebot

Irrtum Zweck
Handlung

Täuschung
über
Leistung

e.A. restriktiv Geschäftsleuten

h.M. auch Geschäftsleute

konkludent

Gesamtverhalten
VerkehrsanschauungWertung unwahre Erklärung

Fallgruppen

Eingehen Vertrag

Hingabe Schecks

Vorspiegeln Befugnis

Geschäftstypfair play

überhöhte
Preise

möglich in
Grenzen

strafbar bei
Vertrauen

ausnutzen Irrtümern (-)

zuviel gezahltes
Wechselgeld

Hotelgast
Entgegennahme
Fall

Bankfälle

Fehlüberweisung
(-)

Anspruch Auszahlung

Fehlbuchung

e.A.Täuschung

h.M.

Anspruch Guthaben

arg.

keine
Deckungserklärung

Verantwortung
Bank §676

Unterlassen

Möglichkeit Aufklärung

Aufklärungspflicht

Nicht verhindern beseitigen

Entsprechungsklausel

möglich & zumutbar

Garantenpflicht

auch Ingerenz

bes. Vertrauensverhält.!/= Girokonto

nicht alles zivilRBestimmtheitsgrds.

e.A.

Unerfahrenheit

Wesentlichkeit

Schadensumfang

h.M.

Einzelfallabwägung anhand
Verantwortungsbereiche

Informations- & Beratungspflichten

engläufige Geschäftsbeziehungen

konkludente
TäuschungGesamtschau

17. - Malkus-Pierenkemper - StrafR BT2 - Täuschung Tatsachen.mmap - 11.02.2009 -



Irrtum

Def.

jede Fehlvorstellung Tatsachen

Gegenstand Täuschung

nur Menschen Lücken §263a

Tathandlung

erregen = hervorrufen

unterhalten = verstärken
nicht beseitigen

(-) ausnutzen

Bewusstseinsgrad

aktuelles Bewusstsein

Zweifel

Richtigkeit Möglichhalten

strafwürdig?

h.M.
unerheblich

Arg. Ausnutzen
Schwächen

Arztabrechnung

sachgedankliches
Mitbewusstsein

ständiges
Begleitwissen

fehlende
Auffälligkeiten

kein
Irrtum

wenn keinerlei
Vorstellung

bei Unkenntnisignorantia facti

Sicherungs-
mechanismenz.B. Visa-Card

dann Versuch
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Vermögensverfügung

Begriff

Handeln Dulden Unterlassen

willentlich

unmittelbar vermögensmindernd

faktische Beurteilung nicht zivilR

Verfügungs-
bewusstsein

nur !
Sachbetrug
willentlich

Wissen
vermögensrelevanten
Charakter

Abgrenzung
Diebstahl

Weggabe
Wegnahme

innere
Willensrichtung h.M.

Exklusivität TB

unmittelbar
vermögens-
mindernd

keine Zwischenschritte nötig

Abgrenzung Fremdschädigung

vermögensrelevanter Abfluss

hier Begriff Vermögens nötig
Wechselgeld-
falle

genaue zivilR Prüfung
§ 929

Vorsicht §116

Diebstahl 1. Geldschein

Betrug 2.

Konsumtion des Sicherungsbetrugs

Dreiecksbetrug

Diebstahl
§25 I 2.Alt.

bes.
Näheverhält.fiktive Zurechnungseinheit

je nachdem zurerst prüfen

Art
Näheverhält.

e.A.

Ermächtigungstheorie

conSystemwidrig

weil nicht
faktisch

h.M.

Lagertheorie

faktische Befugnis

conunbestimmt

Prozessbetrug

Getäuschte Rechtspflegeorgan

Näheverhältnis

kraft
Entscheidungsbefugnis
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Vermögens-
schaden (VS)

Begriff
Vermögens

§§253, 263, 266

e.A. juristisch
con. good will / know-how

alle subj.R

Rspr. ökonomisch

Gesamtheit
relevanten Positionen

auch illegale Werte

Ausn.: kein Betrug
um Killerlohn

arg. Ganovenmillieu

arg. Wortlaut § 263 uneingeschränkt

alles auch Besitz + AnwarR.

Lit. gemischt

Wert & Schutz Rechtsordnung

arg. Einheit der Rechtsordnung

con. § 826 & 242 bleiben

Begriff VS

Vergleich Vermögensmassen
vor & nach schädigendem Ereignis

negativer Saldo

kein Ausgleich

e.A. individuelle Absichten

h.M.
rein objektiv

arg. kein allg. Schutz

Berechnung
objektiv

Marktwert

alle Faktoren

Vermeidung
von
Bußgeldern

eA (+) Forderungscharakter

hM (-)
arg. Staatsschutz über § 258

arg. Unterlaufen der Privilegierung

individuelle
Komponente

persönlicher
Schadenseinschlag Melkmaschinen-Fall

BGHSt 16, 321

Leistung nicht brauchbar
vorausgesetzter Zweck

nicht anders verwendbar

Vermögensschädigende Maßnahmen genötigt

existenzvernichtend

a.A. keine Ausweitung

bewusste
Selbstschädigung

Spenden & Bettel Fälle

e.A. (+)

Lit.

soziale
Zweckverfehlung

arg.
soziale Gegenleistung

nicht nur Dispofreiheit

Gefährdung
Schaden

Eingehungsbetrug

Abschluss
Vertrages

Vollendung durch
Eingehung

Gewährleistung egalhM

evtl. Wandlung Erfüllung

Stornobereitschaft

Einzelfallbetrachtung

evtl. nur Versuch

auch RücktrittsR

nach hM
unerheblich

arg. nur
reparatio
damni

Anstellungsbetrug

durch Private(+) Bonus für Quali

öR
generell (+)

Abstellen auf persönliche Würdigkeit

Vorstrafen

wenn einschlägige
Straftaten

Rspr.(+)

h.L.

(-)

nur Schaffung Gelegenheit

keine Ausweitung

fehlende Bonität
Scheck & Kreditbetrug

(-) wenn fehlende Sicherheiten

gutgläubiger Erwerb
Gefährdung durch Herausgabeverlangen

e.A.Makeltheorie

(...) Fallgruppen

Erfüllungsbetrug

unechte

Abwicklung
Eingehungsbetrugs

echter

Täuschungshandlung bei
Erfüllungsgeschäft

z.B.

Lieferung
Minderwertigem

Ausschreibungsbetrug
Normativierung Schadens

Einbeziehung Schmiergelder
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Subjektiver TB
Betruges

Vorsatz

siehe Vorsatz

Bereicherungs-
absicht

günstigere Gestaltung
Vermögens

Zwischenziel
ausreichend

fremdnütziger
Betrug

Stoffgleichheit

Vorteil und
Schaden

beruhen auf Verm.Verfügung

Vorteil zu Lasten Geschädigten

Minderung Kehrseite Vorteils

Identität nicht erforderlich!

(+)
Ersparen Aufwendungen

nicht Provision

RWK erstrebten
Vorteils

widersprechen Rechtslage

kein Anspruch
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Computerbetrug
§263a

siehe Betrug

Ausnahme Irrtum & Verfügung

beeinflussen
Ergebnis
Datenverarbeitung

Programmmanipulation Var.1

Eingabe Manipulation Var.2

unbefugte Verwendung Daten Var.3

sonst. unbefugte
Einwirkung

Auffangtatbestand

Spielautomatenfälle

Var.4

Betrugsspezifische
Auslegung

arg.
Miterklärung
Regeln

§263 III Strafzumessung

§263 V Quali Verbrechen

Ergebnis
beeinflussen

mitursächlich Ergebnis

Datenverarbeitung

technische Vorgänge

Aufnahme Daten
Arbeitsergebnisse

nur EDV
Anlagen

Abgrenzung zu §265a

auch elektronische
Prüfung

Daten

codierte & codierbare
Informationen

auch Programme

in automatisierter
Verarbeitung
nutzbaren
Darstellungsform

zB auch Drücken
Risikotaste bei
Spielautomaten

weite Auslegung

/= § 202a

Programm-
manipulation

unrichtige Gestaltung

Arbeitsanweisung

Ergebnis inhaltlich
unrichtig

Dialer

LohnbuchhaltungsFall

Eingabe
Manipulation

Verwendung
unrichtiger Daten

unzutreffende
Wiedergabe Wirklichkeit

auch unvollständig möglich

verwenden

Einführung
Datenverarbeitungs-
prozess

Verwendung
KreditkartenNr.

Var.2 o. Var.3?

h.M. Var.3

Nutzung
Mahnverfahrens

§263a nur
Lückenschluss

h.M. (-)

abstrakt
richtig vs. unrichtig

h.M.arg. Var.3

konkretFall abhängig

unbefugte
Verwendung

nur richtige Daten

Verwendung

e.A.

weit

jede Nutzung

con. Bestimmtheit

h.M.

eng

Eingabe in
Verarbeitungsprozess

meist gegebenbei Codekarten immer

unbefugt: Arten
Auslegung

subjektivierende

Willen Inhabers widersprechend

con.
zu weit

Zweck Lückenschluss

computerspezifisch

Überprüfung durch
Programm?

con.
Lücken

zu eng

betrugsspezifisch
täuschungs-Äquivalenz

h.M.
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Probleme
i.R.d. §263a

Verwendung
Karte
Internet

notieren
Daten §§202a, 242, 263, 246, 266 (-)

Verwendung

§§266b (-)

§263a Var.2 (-)

arg. absrakte
Betrachtung

§263a Var.3
(+)

betrugsspezifische
Auslegung

fremde Karte
Geldabheben

unberechtigter
Dritter

Karte

§202 (-)

§§242, 274 (-)

§303a (+)

Geld

§§242, 246 (-)

§265a (-)

§263a (+)

überschreiten
Befugnis

h.M. (-)

Lit. (+)

§269 (+)

Phishing
§263a bei benutzen

eigene
EC-Karte

eigene Bank

e.A.

(+)

arg.

keine Duldung
Überziehung

h.M.

(-)

arg.nicht betrugsähnlich

§266b (-)nur 3 Pers.

fremde Bank

§263a
h.M. (-)

arg. nicht Täuschungsäquivalent

§266b?

Scheckkarte?

hM (+)

eA (-)
arg.

gibt keine Garantie

auch keine
Kreditkarteweil keine Garantie

point of sale

(-) §263weil keine Gedanken

§266b I 2.Var.
(-)

arg.keine Kreditkarte

§263a (-)arg.

keine unbefugte
Verwendung

kein Irrtum

poz

(-) §263aArg. keine Garantie

nur §263Täuschung über Deckung

fremde Karte
bezahlen

point of sale
§263a

Stoffgleichheit
nötig

(+)

§§242, 263 (-)

Lastschrift
poz

§267 (+)

§263 (+)

§263a (-)
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Missbrauch
Scheck/Kreditkarten

§266b

Rechtsnatur

Vermögen + bargeldloser
Zahlungsverkehr ausnutzen Garantiefunktion

Nachbildung untreue

Sonderdelikt
nur der berechtigte karteninhaber 28 I

kausaler
vermögensschaden

(-)

Möglichkeit
Überziehung
auszugleichen
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Ausspähen Daten
§§202a-202c

geschütztes RG

Geheimbereich

wirtschaftliches Interesse

auch Vorbereitungshandlung

Tatobjekt

Daten

(-) §202a LegalDef.

(-) BDSG

nicht unmittelbar
wahrnehmbar

Bedürfnis
technisch/elektronischer
Hilfsmittel

nicht für Täter
bestimmt

neg. Sonderdelikt

(-) Missbrauch
Überlassener

bedarf bes. Sicherung

Tathandlung

überwinden
Zugangssicherung

Zugang Verfügungsgewalt

unbefugt

kein TB-Merkmal

nur Hinweis

kein Vorsatz nötig

Ansehen
Daten?

jetzt auch Hacking (+)

"Knacken der Tür ausreichend, öffnen
nicht mehr nötig"

"Phishing"

eA (-)

arg. keine Sicherung
des Zugangs

Ausn. Trojaner

aA (+)

arg. nicht Abstellen auf
Passwörtern

Abstellen auf Zugang zu
geschützten Kontodaten

Umgehen
Kopierschutz =
§202a

Filesharing

(-) §202a da
schon gecrackt
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"Phishing"

§ 202a

eA (-)

arg. kein
Sicherheitsmechanismus

aA (+)

arg. Nicht Abstellen auf
Passwort, sondern auf
geschützte Kontodaten

§ 242?
hM (-) arg. Sachbegriff

§ 263?

Datenverlust =
Vermögensschaden?

hM (-)

arg. Gefährdung nicht
ausreichend

§ 269

Aussteller-
erkennbarkeit

zB "Sparkasse.de"

eA (-)
Firmenlogo reicht nicht

arg. offene Anonymität

aA (+)

Eindruck Aussteller =
Geldinstitut

hM (+ / -)

Einzelfallbetrachtung

Abstellen auf
Empfängerhorizont

§ 202c
evtl.

§ 263a I Var. 3
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Erschleichen von
Leistungen, § 265a

Automat

Entrichtung von Entgelt

oder gleichwertige
Eingabecodierung

muss selbständige Leistung erbringen

Zugang durch
Inanspruchnahme eröffnet

(-) bei Warenautomaten & Parkuhren

Beförderungsleistungen

kein Umgehen oder
Ausschalten von
Kontrollmechanismen nötig hM

subj. TB

Absicht Entgelt nicht /  nicht
voll entrichten
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266 I 1 spezieller

Untreue §266

Rechtsnatur

Vermögen

Sonderdelikt 28 I

keine
Bereicherungsabsicht

Pflichtverletzung
sanktioniert

Konsequenz
restriktiv

Missbrauch
1. Alt

Treuepflichtiger

arg. Sonderdelikt

z.B. Kassenarzt

andere nur Teilnehmer

fremdes Vermögen

Verfügungs-
Befugnis

gesetzlich/ RG

außen wirkende
Rechtsmacht

Missbrauch

Einhaltung
Könnens Außenverhältnis

Überschreitung
Rdürfens

meist Weisungen

sonst Auslegung

Risikogeschäft

BGH: rechtf.
Einwilligung

Betreuungspflicht?

e.A.
nur Treu...

arg. Relativsatz

h.M.
nötig

arg. Spezialfall

Treubruch 2.Alt

Innenverhältnis Pflichtverletzung

Verbindung
mit §13

Problem
Milderung §13 II

h.L.
echtes Unterlassungsdelikt

(-) §13 II

Rspr. §13 II (~)

Vermögens-
betreuungspflicht

Hauptpflicht
wesenbestimmt

Leitfigur Geschäftsführer

gewisser
Entscheidungsspielraum

Indizien

Höhe des Wertes

Dauer

Art &Umfang

restriktiv
arg.Bestimmtheitsgrds.

(-) Vertragserfüllung

(+) Vermieter Kaution

Nachteil

kausaler VSsiehe §263

auch Ausbleiben von Vermögensmehrung

(-) bei ständigem Bereithalten eigener
Mittel zur Schadenskompensation

Gesamtsaldierung

öDienst

(+) zweckfremder
Einsatz Mitteln

rechtswidrigen
Rechtsverhältnissen

h.M(+) Schutzbereich

a.A.

keine Vermögens-
betreuungspflicht

Einheit Rechts-
ordnung

rechtswidrige
Vermögensnachteile =
Schaden?

siehe Streit
Betrug §263

personaler Vermögensbegriff

jur. ökonomischer
streng

vermittelnd

rein wirtschaftlich

Konkurrenzen

266 I 1

266 I 2

keine
Subsidiarität

§246 Iwenn II

Ausnahme §266 IIKonsumtion §246 II

§263Tateinheit

§§242, 259Tateinheit
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Begünstigung §257

Allg.

Restitutionsvereitelung

Verletzung Interesses Wiederherstellung rm-Zustandes

Vortat Abhängigkeitsverhältnis

auch Nicht-
Vermögensdelikte

sukzessiven Beihilfe Begünstigung

Begriff Hilfeleistens

Vorsicht §§258, 259, 261

unechtes Unternehmensdelikt Bedeutung Versuch

OTb

rw Vortat

eines anderen

Vortäter rw Vorteil

auch mittelbare

Vorteil
Ergebnis
Vortat (-) Surrogat

(-) Owig

(-) schuldhaft

Hilfeleisten
h.M.

geeignet Vorteile sichern

subjektiv mit Tendenz

drohender Entzug Vorteils

STb Absicht Vorteile sichern

persönlicher Ausschließungsgrund §257 III S.1

Strafverfolgungsvoraussetzung §257 IV S.1 Strafantrag

Hilfeleisten
(-) Erfolg BesserstellungIrrtümer

Besitz
Vorteils

strafloser
untauglicher
Versuch

straflose
Selbstbegünstigung
§257 III S.1

Ausnahme Anstiftung
§257 III S.2

sukzessive
Beihilfe

Vollendung
Beendigung

Delikten überschießender
Innentendenz

nach Beendigung nurBegünstigung

Beendigungsphase

Rspr.

Vorstellung
Willensrichtung
Täters

fördern
=
Beihilfe

a.A.
nur Beihilfe

arg.Motiv unerheblich

e.A.nur §257

Konkurrenz

Tateinheit §258,
Aussagedelikten möglich

Wahlfeststellung §242
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Hehlerei §259

Tatobjekt

alle Sachen

auch herrenlose

(+) Geldscheine,
Sparbücher

Vortat
gegen fremdes Vermögen

gerichtete Tat Anderen

Tathandlung

sich verschaffen

Dritten verschaffen

absetzen

Absatzhilfe

Vorsatz & Bereicherungsabsicht

Quali. §§260, 260a

Strafantrag §259 II siehe §248 25€

Strafgrund

Perpetuierung rw Zustandes

Verwertung

Anschlussdelikt

auch §§261, 257

Tathandlung

einvernehmliches
Zusammenwirken

(-) Täuschen / Drohen

arg. Systematik

verschaffen

Herstellung eigener
Verfügungsgewalt Einverständnis Vortäter

(-) Überlassung auf Zeit

(-) Vernichtung Verarbeitung

absetzen

wirtschaftliche
Verwertung

entgeltlich

e.A.
(-)

auch
verschenken

h.M. nötig

für Vortäter

Absatzerfolg

Versuch

Rspr.
nicht nötig

arg. kriminalpol.

h.L.

Erfolg nötig

arg.
Zweck

finaler Wortlaut

nicht an Vortäter h.M.

Absatzhilfe
unselbstständig weisungsgebunden

helfen Beuteverwertung

Hehlerei durch Nötigung?
h.M. (-)

arg.
fehlendes Einverständnis

fehlende Perpetuierung

a.A. (+)

arg. Differenzierung
Wegnahme & Drohung

rw Vortat

Vortat

Vermögensdeliktauch Hehlerei

nicht
Vermögensdelikte

bei Begründung
rw Besitzlage

z.B. §§154, 240, 248b, 257, 267

(-) Geldfälschung
Verstrickungsbruch

Sache muss
existieren

Versuch?h.M. (-)

Vortäter

nicht Täter §259

Anstiftung, Beihilfe

mitbestrafte
Nachtat

Anstifter zur Vortat?h.M. (+)

erlangt
erringen tatsächlichen Verfügungsgewalt

auch mittelbarer Besitz

Fortbestehen
rw Lage

enden durch

Verarbeitung Vermischung

insbes. Geld

gutgläubiger Eigentumserwerb

Lakmustest Bereicherungsanspruch

zeitliches
Verhältnis

Zusammen-
fallen

z.B. §§246 257

h.M.Perpetuierung?

e.A.
unerheblich

arg. Zufallsergebnisse

a.A.
Beendigung
Vortat

con Wertungsprob.

Analogieverbot

Abgrenzung straflosen
Ersatzhehlerei

"durch"

nur Sache selbst

Ausnahme
neue rw Tat

z.B. Betrug

Bedürfnis tatsächlicher
Sachherrschaft des
Vortäters?

hM (+)arg. Wortlaut: "erlangt hat"

Lit.

auch wenn Vortat erst durch Verfügung
zugunsten des Hehlers begangen wurde

Teilnahme
Teilnehmer möglicher Täter?

hM (+)

arg. fremde Tat, in der
Regel Tatmehrheit

aA

Zurücktreten der
Beteiligung hinter Hehlerei

können
kumulativ
vorliegen
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� Unsere  � Skripten   � Karteikarten   �Hörbücher (Audio-CDs) 
 

Zivilrecht Sozialrecht 
� Kinder- und Jugendhilferecht (ab Oktober 2009) 
� Sozpäd. Diagn.: SPFH & ambul. Hilfen d. KJH 
� Sozialrecht (7,90 €) 

Nebengebiete 

� Standardfälle für Anfänger � Standardfälle Fortg. (7,9 €) 
� Grundlagen und Fälle BGB für 1. und 2. Sem. (9,90 €) 
� �Standardfälle BGB AT (7,90 €)  
� �Standardfälle Schuldrecht (7,90 €)  
� Standardfälle Ges. Schuldverh., §§ 677, 812,823 (7,90 €) 
� �Standardfälle Sachenrecht (7,90 €) 
� Standardfälle Familien- und Erbrecht (7,90 €) 
� Originalklausuren Übung für Fortgeschrittene (7,90 €) 
� �Basiswissen BGB (AT) (Frage-Antwort) (7 €) 
� �Basiswissen SchuldR (AT) � �SchuldR (BT) (7 €) 
� �Basiswissen Sachenrecht, � �FamR, � �ErbR 
� Einführung in das Bürgerliche Recht (7,90 €) 
� Studienbuch BGB (AT) (9,90 €) 
� Studienbuch Schuldrecht (AT) (9,90 €) 
� Schuldrecht (BT) 1 - §§ 437, 536, 634, 670 ff. (7,90 €) 
� Schuldrecht (BT) 2 - §§ 812, 823, 765 ff. (7,90 €) 
� SachenR 1 – Bewegl. S., � SachenR 2 – Unb. S. (7,9 €) 
� Familienrecht und � Erbrecht (Einführungen) (7,90 €) 
� Streitfragen Schuldrecht (7 €) 
� �Definitionen für die Zivilrechtsklausur (9,90 €)  

Strafrecht 

� Standardfälle Handels- & GesellschaftsR (7,90 €) 
� Standardfälle Arbeitsrecht (7,90 €) 
� �Basiswissen HandelsR (Frage-Antwort) (7 €) 
� �Basiswissen Gesellschaftsrecht (Fra.-Antwort) 
� �Basiswissen ZPO (Frage-Antwort) (7,90 €) 
� �Basiswissen StPO (Frage-Antwort) (7 €) 
� Handelsrecht (7,90 €) 
� Gesellschaftsrecht (7,90 €) 
� Arbeitsrecht (7,90 €) 
� Kollektives Arbeitsrecht (9,90 €) 
� ZPO I – Erkenntnisverfahren (7,90 €) 
� ZPO II – Zwangsvollstreckung (7,90 €) 
� Strafprozessordnung – StPO (7,90 €) 
� Internationales Privatrecht - IPR (9,90 €)  
� Standardfälle mit Frage-Antw.-Teil IPR (12 €) 
� Insolvenzrecht (8,90 €) 
� Gewerbl. Rechtsschutz/Urheberrecht (7,90 €) 
� Wettbewerbsrecht (7,90 €) 
� Ratgeber 500 Spezial-Tipps für Juristen (12 €) 
� Mediation (7,90 €) 

Karteikarten (je 8,90 €) 
� Zivilrecht: BGB AT/Grundlagen/ �Schemata 
� Strafrecht: AT/BT-1/BT-2/Streitfragen 
� Öffentliches Recht: StaatsorgaR/GrundR/VerwR 

� �Standardfälle für Anfänger Band 1 (9,90 €)  
� Standardfälle für Anfänger Band 2 (7,90 €) 
� Standardfälle für Fortgeschrittene (9,90 €) 
� �Basiswissen Strafrecht (AT) (Frage-Antwort) 
� �Basiswissen Strafrecht BT 1 und � �BT 2 (7 €) 
� Strafrecht (AT) (7,90 €) 
� Strafrecht (BT) 1 – Vermögensdelikte (7,90 €) 
� Strafrecht (BT) 2 – Nichtvermögensdelikte (7,90 €) 
� Jugendstrafrecht/Strafvollzug/Kriminologie (7,00 €) 
� �Definitionen für die Strafrechtsklausur (7,90 €) Assessorexamen  

Öffentliches Recht  � Die Relationstechnik (7 €) 
� Der Aktenvortrag im Strafrecht (7,90 €) 
� Der Aktenvortrag im Wahlfach Strafrecht 
� Der Aktenvortrag im Zivilrecht (7,90 €) 
� Der Aktenvortrag im Öffentlichen Recht (7,90 €) 
� Urteilsklausuren Zivilrecht (7,90 €) 
� Anwaltsklausuren Zivilrecht (7,00 €) 
� Staatsanwaltl. Sitzungsdienst & Plädoyer (7,90 €) 
� Die strafrechtliche Assessorklausur (7,90 €) 
� Die öff.-rechtl. Assessorklausur Bd.1 (7,90 €) 
� Die öff.-rechtl. Assessorklausur Bd.2 (7,90 €) 
� Zwangsvollstreckungsklausuren (7,90 €) 
� Vertragsgestaltung in der Anwaltsstation (7 €) 

BWL & VWL 

� Standardfälle Staatsrecht I – StaatsorgaR (9,90 €) 
� Standardfälle Staatsrecht II – Grundrechte (9,90 €) 
� �Standardfälle f. Anfänger (StaatsorgaR u. GRe) (7,9 €) 
� Standardfälle Verwaltungsrecht (AT) (9,90 €) 
� Standardfälle Verwaltungsrecht für Fortg. (7,90 €) 
� Standardfälle Baurecht (9,90 €) 
� Standardfälle Europarecht (9,90 €) 
� Standardfälle Kommunalrecht (7,90 €) 
� �Basiswissen StaatsR I –StaatsorgaR (Fr-Antw.) (7 €) 
� �Basiswissen StaatsR II –GrundR (Frage-Antw.) (7 €) 
� Basiswissen VerwaltungsR AT– (Frage-Antwort) (7 €) 
� Studienbuch Staatsorganisationsrecht (9,90 €) 
� Studienbuch Grundrechte (9,90 €) 
� Studienbuch Verwaltungsrecht AT (9,90 €) 
� Studienbuch Europarecht (12 €) u. �Basiswissen EuR 
� Staatshaftungsrecht (7,90 €) 
� VerwaltungsR AT 1 – VwVfG u. � AT 2–VwGO (7,90 €) 
� VerwaltungsR BT 1 – POR (7,90 €) 
� VerwaltungsR BT 2 – BauR � BT 3 – UmweltR (7,90 €) 
� �Definitionen Öffentliches Recht (9,90 €)  
Steuerrecht 

� Einführung i. die Betriebswirtschaftslehre (7,90 €) 
� Einführung in die Volkswirtschaftslehre (7,90 €) 
� Ratg. „500 Spezial-Tipps für BWLer“ 
� Rechnungswesen (7,90 €) 
� Marketing (7 €) 
� Organisationsgestaltung & -entwickl. (7,90 €) 
� Internationales Management (7 €) 
� Unternehmensführung (7 €) 
� Wie gelingt meine wiss. Abschlussarbeit? (7 €) 
� Ratgeber Assessment Center (7,90 €) 

Schemata  

� Abgabenordnung (AO) (8,90 €) 
� Einkommensteuerrecht (EStG) (9,90 €) 
� Umsatzsteuerrecht (UStG) (7,90 €) 
� Erbschaftsteuerrecht (9,90 €) 
� Steuerstrafrecht/Verfahren/Steuerhaftung (7,90 €) 

 

� Die wichtigsten Schemata-ZivR,StrafR,ÖR (12 €) 
� Die wichtigsten Schemata–Nebengebiete (9,90 €) 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! 
 

  � bedeutet: auch als Hörbuch  (Audio-CD) lieferbar (7,90 €) 
 

 

Im niederle-shop.de  bestellte Artikel treffen idR nach 1-2 Werktagen ein! 
 


